
399 F3229 A 

Gesetz- undVerordnungsblatt 
FÜR DAS LAND NORDRHEIN-WESTFALEN 

51. Jahrgang Ausgegeben zu Düsseldorf am 28. November 1997 Nummer 53 

Glied.-
Nr. Datum Inhalt Seite 

1831 30. 10. 1997 Verordnung zur Aufhebung der Tierseuchenverordnung zur Sanierung der Schweinebestände von 
Aujeszkyscher Krankheit (AK-VO NRW) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400 

13. 9. 1996 Bekanntmachung der Genehmigung der 27. Änderung des Gebietsentwicklungsplanes für den Regie­
rungsbezirk Arnsberg, Teilabschnitt DortmundlUnna/Harnm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400 

20. 1. 1997 Bekanntmachung der Genehmigung der 29. Änderung des Gebietsentwicklungsplanes für den Regie­
rungsbezirk Arnsberg, Teilabschnitt DortmundlUnnalHarnm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400 

13. 8.1997 Bekanntmachung der Genehmigung der 12. Änderung des Gebietsentwicklungsplanes für den Regie­
rungsbezirk Arnsberg, Teilabschnitt Märkischer Kreis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 401 

26. 8. 1997 Bekanntmachung der Genehmigung der 6. Änderung des Gebietsentwicklungsplanes für den Regie­
rungsbezirk Köln, Teilabschnitt Kreisfreie Stadt Aachen, Kreis Aachen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 401 

Berichtigung der Bekanntmachung der Genehmigung der 7. Änderung des Gebietsentwicklungsplanes 
für den Regierungsbezirk Detmold, Teilabschnitt Oberbereich Paderborn vom 9. Juni 1997 (GV. NW. 
S. 328) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .... 401 

3. 11. 1997 Bekanntmachung über die Bestellung des Landeswahlbeauftragten und seines Stellvertreters für die 
Durchführung der Sozialversicherungswahlen im Lande Nordrhein-Westfalen . . . . . . . . . . . ... 402 



400 Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Nordrhein-WestfaJen - Nr. 53 vom 28. November 1997 

7831 
Verordnung 

zur Aufhebung der Tierseuchenverordnung 
zur Sanierung der Schweinebestände 

von Aujeszkyscher Krankheit 
(AK-VO NRW) 

Vom 31. Oktober 1997 

Aufgrund des § 79 Abs. 2 und des § 17a Abs. 1 und 3 des 
Tierseuchengesetzes (TierSG) in der Fassung der Be­
kanntmachung vom 20. Dezember 1995 (BGBL I S. 2038) in 
Verbindung mit § 2 der Verordnung über Ermächtigun­
gen zum Erlaß von Tierseuchenverordnungen vom 11. 
März 1986 (GV. NW. S. 185), § 3 Abs. 3 und 6, § 4 der 
Verordnung zum Schutz gegen die AUjeszkysche Krank­
hei t in der Fassung vom 28. Oktober 1993 (BGBL I S. 1828), 
zuletzt geändert durch Verordnung vom 27. März 1995 
(BGBL I S. 406), und § 7 des Ausführungsgesetzes zum 
Tierseuchengesetz in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 29. November 1984 (GV. NW. S. 754), geändert durch 
das Gesetz vom 6. Oktober 1987 (GV. NW. S. 342), wird 
verordnet: 

§ 1 

Die Tierseuchenverordnung zur Sanierung der Schwei­
nebestände von AUjeszkyscher Krankheit (AK-VO NRW) 
vom 24. Februar ~.995 (GV. NW. S. 166), geändert durch 
Verordnung zur Anderung der Tierseuchenverordnung 
zur Sanierung der Schweinebestände von Aujeszkyscher 
Krankheit (AK-VO NRW) vom 30. April 1996 (GV. NW. 
S. 208), wird aufgehoben. 

§ 2 

Diese Verordnung tritt am 1. Januar 1998 in Kraft. 

Düsseldorf, den 31. Oktober 1997 

Die Ministerin 
für Umwelt, Raumordnung und Landwirtschaft 

des Landes Nordrhein-Westfalen 

Bärbel Röhn 

- GV. NW. 1997 S. 400. 

Bekanntmachung 
der Genehmigung der 27. Änderung 

des Gebietsentwicklungsplanes 
für den Regierungsbezirk Arnsberg, 

Teilabschnitt Dortmund/UnnalHamm 
Vom 13. September 1996 

Der Bezirksplanungsrat des Regierungsbezirks Arns­
berg hat in seiner Sitzung am 7. 3. 1996 die Aufstellung 
der 27. Änderung des Gebietsentwicklungsplanes für den 
Regierungsbezirk Arnsberg, Teilabschnitt Dortmundl 
UnnalHamm, - Umwandlung von Bereichen für stand­
ortgebundene Anlagen in GIB auf dem Gebiet der Stadt 
Ramm (ehemalige Zeche Radbod) beschlossen. 

Diese Änderung habe ich mit Erlaß vom 13. 9. 1996 -
VI B 1- 60.15.26 - gemäß § 16 Abs. 1 des Landesplanungs­
gesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 
29. Juni 1994 (GV. NW. S. 474) im Einvernehmen mit den 
fachlich zuständigen Landesministerien genehmigt. 

Gemäß § 16.~bs. 3 des Landesplanungsgesetzes werden 
die in der Anderung des Gebietsentwicklungsplanes 
enthaltenen Darstellungen mit der Bekanntmachung der 
Genehmigung Ziele der Raumordnung und Landespla­
nung. 

Die 27. Änderung des Gebietsentwicklungsplanes für 
den Regierungsbezirk Arnsberg, Teilabschnitt Dort­
mundlUnnalHamm, wird im Ministerium für Umwelt, 
Raumordnung und Landwirtschaft (Landesplanungsbe­
hörde) in Düsseldorf, bei der Bezirksregierung Arnsberg 

(Bezirksplanungsbehörde) sowie bei der Stadt Ramm zur 
Einsicht für jedermann niedergelegt. 

Die Bekanntmachung der Genehmigung der Änderung 
des Gebietsentwicklungsplanes im Gesetz- und Verord­
nungsblatt für das Land Nordrhein-Westfalen erfolgt 
nach § 16 Abs. 2 Satz 1 des Landesplanungsgesetzes. 

Gemäß § 17 des Landesplanungsgesetzes weise ich auf 
folgendes hin: 

Eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften 
des Landesplanungsgesetzes und der aufgrund dieses 
Gesetzes erlassenen Rechtsvorschriften bei der Erarbei­
tung und Aufstellung der Änderung des Gebietsentwick­
lungsplanes ist unbeachtlich, wenn sie nicht schriftlich 
unter Bezeichnung der Verletzung innerhalb eines Jahres 
nach dieser Bekanntmachung bei der Bezirksregierung 
Arnsberg (Bezirksplanungsbehörde) geltend gemacht 
worden ist. Dies gilt nicht, wenn die Vorschriften über die 
Genehmigung des Gebietsentwicklungsplanes oder deren 
Bekanntmachung verletzt worden sind. 

Düsseldorf, den 3. November 1997 

Ministerium für Umwelt, Raumordnung 
und Landwirtschaft 

des Landes Nordrhein-Westfalen 

Im Auftrag 

Ringel 

- GV. NW. 1997 S. 400. 

Bekanntmachung. 
der Genehmigung der 29. Anderung 

des Gebietsentwicklungsplanes 
für den Regierungsbezirk Arnsberg, 

Teilabschnitt Dortmund/UnnalHamm 
Vom 20. Januar 1997 

Der Bezirksplanungsrat des Regierungsbezirks Arns­
berg hat in seiner Sitzung am 13. 6. 1996 die Aufstellung 
der 29. Änderung des Gebietsentwicklungsplanes für den 
Regierungsbezirk Arnsberg, Teilabschnitt Dortmundl 
UnnalHamm, - Umwandlung eines Bereiches für beson­
dere öffentliche Zwecke in Wohnsiedlungsbereich auf 
dem Gebiet der Stadt Ramm - beschlossen. 

Diese Änderung habe ich mit Erlaß vom 20. 1. 1997 -
VI B 1 - 60.15.28 - gemäß § 16 Abs. 1 des Landesplanungs­
gesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 
29. Juni 1994 (GV. NW. S. 474) im Einvernehmen mit den 
fachlich zuständigen Landesministerien gepehmigt. 

Gemäß § 16 Abs. 3 des Landesplanungsgesetzes werden 
die in der Änderung des Gebietsentwicklungsplanes 
enthaltenen Darstellungen mit der Bekanntmachung der 
Genehmigung Ziele der Raumordnung und Landespla­
nung. 

Die 29. Ände.rung des Gebietsentwicklungsplanes für 
den Regierungsbezirk Arnsberg, Teilabschnitt Dort­
mundlUnna/Ramm, wird im Ministerium für Umwelt, 
Raumordnung und Landwirtschaft (Landesplanungsbe­
hörde) in Düsseldorf, bei der Bezirksregierung Arnsberg 
(Bezirksplanungsbehörde) sowie bei der Stadt Ramm zur 
Einsicht für jedermann niedergelegt. 

Die Bekanntmachung der Genehmigung der Änderung 
des Gebietsentwicklungsplanes im Gesetz- und Verord­
nungsblatt für das Land Nordrhein-Westfalen erfolgt 
nach § 16 Abs. 2 Satz 1 des Landesplanungsgesetzes. 

Gemäß § 17 des Landesplanungsgesetzes weise ich auf 
folgendes hin: 

Eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften 
des Landesplanungsgesetzes und der aufgrund dieses 
Gesetzes erlassenen Rechtsvorschriften bei der Erarbei­
tung und Aufstellung der Änderung des Gebietsentwick­
lungsplanes ist unbeachtlich, wenn sie nicht schriftlich 
unter Bezeichnung der Verletzung innerhalb eines Jahres 
nach dieser Bekanntmachung bei der Bezirksregierung 
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Arnsberg (Bezirksplanungsbehörde) geltend gemacht 
worden ist. Dies gilt nicht, wenn die Vorschriften über die 
Genehmigung des Gebietsentwicklungsplanes oder deren 
Bekanntmachung verletzt worden sind. 

Düsseldorf, den 3. November 1997 

Ministerium 
für Umwelt, Raumordnung 

und Landwirtschaft 
des Landes Nordrhein-Westfalen 

Im Auftrag 

Ringel 

- GV. NW. 1997 S. 400. 

Bekanntmachung 
der Genehmigung der 12. linderung 

des Gebietsentwicklungsplanes 
für den Regierungsbezirk Arnsberg, 

Teilabschnitt Märkischer Kreis 
Vom 13. August 1997 

Der Bezirksplanungsrat des Regierungsbezirks Arns­
berg hat in seiner Sitzung am 19. 9. 1996 die Aufstellung 
der 12. Änderung des Gebietsentwicklungsplanes für den 
Regierungsbezirk Arnsberg, Teilabschnitt Märkischer 
Kreis, - Darstellung des GIB Wibschla auf dem Gebiet 
der Stadt Lüdenscheid - beschlossen. 

Diese Änderung habe ich mit Erlaß vom 13. 8. 1997 
VI B 1 - 60.18.12 - gemäß § 16 Abs. 1 des Landesplanungs­
gesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 
29. Juni 1994 (GV. NW. S. 474) im Einvernehmen mit den 
fachlich zuständigen Landesministerien genehmigt. 

Gemäß § 16 .. Abs. 3 des Landesplanungsgesetzes werden 
die in der Anderung des Gebietsentwicklungsplanes 
enthaltenen Darstellungen mit der Bekanntmachung der 
Genehmigung Ziele der Raumordnung und Landespla­
nung. 

Die 12. Änderung des Gebietsentwicklungsplanes für 
den Regierungsbezirk Arnsberg, Teilabschnitt Märki­
scher Kreis, wird im Ministerium für Umwelt, Raumord­
nung und Landwirtschaft (Landesplanungsbehörde) in 
Düsseldorf, bei der Bezirksregierung Arnsberg (Bezirks­
planungsbehörde), beim Märkischen Kreis sowie der 
Stadt Lüdenscheid zur Einsicht für jedermann nlE!de'rj;!I=­
legt. 

Die Bekanntmachung der Genehmigung der Änderung 
des Gebietsentwicklungsplanes im Gesetz- und Verord­
nungsblatt für das Land Nordrhein-Westfalen erfolgt 
nach § 16 Abs. 2 Satz 1 des Landesplanungsgesetzes. 

Gemäß § 17 des Landesplanungsgesetzes weise ich auf 
folgendes hin: 

Eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften 
des Landesplanungsgesetzes und der aufgrund dieses 
Gesetzes erlassenen Rechtsvorschriften bei der Erarbei­
tung und Aufstellung der Änderung des Gebietsentwick­
lungsplanes ist unbeachtlich, wenn sie nicht schriftlich 
unter Bezeichnung der Verletzung innerhalb eines Jahres 
nach dieser Bekanntmachung bei der Bezirksregierung 
Arnsberg (Bezirksplanungsbehörde) geltend gemacht 
worden ist. Dies gilt nicht, wenn die Vorschriften über die 
Genehmigung des Gebietsentwicklungsplanes oder deren 
Bekanntmachung verletzt worden sind. 

Düsseldorf, den 3. November 1997 

Ministerium 
für Umwelt, Raumordnung 

und Landwirtschaft 
des Landes Nordrhein-Westfalen 

Im Auftrag 

Ringel 

GV. NW. 1997 S. 401. 

Bekanntmachung 
der Genehmigung der 6. Anderung 

des Gebietsentwicklungsplanes 
für den Regierungsbezirk Köln, 

Teilabschnitt Kreisfreie Stadt Aachen, 
Kreis Aachen 

Vom 26. August 1997 

Der Bezirksplanungsrat des Regierungsbezirks Köln 
hat in seiner Sitzung am 15. 12. 1995 die Aufstellung der 
6. Änderung des Gebietsentwicklungsplanes für den 
Regierungsbezirk Köln, Teilabschnitt Kreisfreie Stadt 
Aachen, Kreis Aachen, - Darstellung von Wohnsiedlungs­
bereichen und Nachfolgenutzung Camp Pirotte und 
Camp Hitfeld in Aachen - beschlossen. 

Diese Änderung habe ich mit Erlaß vom 26. 8. 1997 -
VI B 1 - 60.69.08 gemäß § 16 Abs. 1 des Landesplanungs­
gesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 
29. Juni 1994 (GV. NW. S. 474) im Einvernehmen mit den 
fachlich zuständigen Landesministerien genehmigt. 

Gemäß § 16 Abs. 3 des Landesplanungsgesetzes werden 
die in der Änderung des Gebietsentwicklungsplanes 
enthaltenen Darstellungen mit der Bekanntmachung der 
Genehmigung Ziele der Raumordnung und Landespla­
nung. 

Die 6. Änderung des Gebietsentwicklungsplanes für 
den Regierungsbezirk Köln, Teilabschnitt Kreisfreie 
Stadt Aachen, Kreis Aachen, wird im Ministerium für 
Umwelt, Raumordnung und Landwirtschaft (Landespla­
nungsbehörde) in Düsseldorf, bei der Bezirksregierung 
Köln (Bezirksplanungsbehörde) sowie bei der Stadt 
Aachen zur Einsicht für jedermann niedergelegt. 

Die Bekanntmachung der Genehmigung der Änderung 
des Gebietsentwicklungsplanes im Gesetz- und Verord­
nungsblatt für das Land Nordrhein-Westfalen erfolgt 
nach § 16 Abs. 2 Satz 1 des Landesplanungsgesetzes. 

Gemäß § 17 des Landesplanungsgesetzes weise ich auf 
folgendes hin: 

Eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften 
des Landesplanungsgesetzes und der aufgrund dieses 
Gesetzes erlassenen Rechtsvorschriften bei der Erarbei­
tung und Aufstellung der Änderung des Gebietsentwick­
lungsplanes ist unbeachtlich, wenn sie nicht schriftlich 
unter Bezeichnung der Verletzung innerhalb eines Jahres 
nach dieser Bekanntmachung bei der Bezirksregierung 
Köln (Bezirksplanungsbehörde) geltend gemacht worden 
ist. Dies gilt nicht, wenn die Vorschriften über die 
Genehmigung des Gebietsentwicklungsplanes oder deren 
Bekanntmachung verletzt worden sind. 

Düsseldorf, den 3. November 1997 

Ministerium 
für Umwelt, Raumordnung 

und Landwirtschaft 
des Landes Nordrhein-Westfalen 

Im Auftrag 

Ringel 

- GV. NW. 1997 S. 401. 

Berichtigung 
der Bekanntmach~p.g der Genehmigung 

der 7. Anderung 
des Gebietsentwicklungsplanes 

für den Regierungsbezirk Detmold, 
Teilabschnitt Oberbereich Paderborn 

vom 9. Juni 1997 (GV. NW. S. 328) 

In Absatz 4, Satz 1 werden hinter der Klammer 
(Bezirksplanungsbehörde) die Worte "beim Kreis Pa der­
born" durch die Worte "beim Kreis Höxter" ersetzt. 

- GV. NW. 1997 S. 401. 
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Bekanntmachung 
über die Bestellung des Landeswahlbeauftragten 

und seines Stellvertreters 
für die Durchführung der Sozialversicherungs­

wahlen im Lande Nordrhein-Westfalen 
Vom 3. November 1997 

Aufgrund § 2 Abs. 2 der Wahlordnung für die Sozial­
versicherung (SVWO) vom 28. Juli 1997 (BGBL I S. 1946), 
wird bekanntgemacht: 

Gemäß Artikel I § 53 Abs. 2 Satz 1 des Sozialgesetzbu­
ches (SGB) - Gemeinsame Vorschriften für die Sozialver­
sicherung - vom 23. Dezember 1976 (BGEl. I S. 3845), 
zuletzt geändert durch Gesetz vom 29. April 1997 (BGBL 
S. 968), im Verbindung mit § 2 Abs. 1 SVWO habe ich mit 
Wirkung vom 1. Oktober 1997 

Herrn Ministerialrat Dr. Hans-Jörg von Einem 

zum Landeswahlbeauftragten für die Durchführung der 
Sozialversicherungswahlen im Lande Nordrhein-West­
falen und 

Herrn Oberregierungsrat Heinz Joachim Schürmann 

zu seinem Stellvertreter bestellt. 

Der Landeswahlbeauftragte hat seinen Sitz beim Mini­
sterium für Arbeit, Gesundheit und Soziales Nordrhein­
Westfalen 

Fürstenwall 25 
40219 Düsseldorf 
Telefon: (0211) 855-3320 
Telefax: (0211) 8553700 

Der Stellvertreter des Landeswahlbeauftragten hat 
seinen Sitz beim Landesversicherungsamt Nordrhein­
Westfalen 

Kopstadtplatz 13 
45127 Essen 
Telefon: (0201) 8134-162 
Telefax: (0201) 8134-110 

Düsseldorf, den 3. November 1997 

Der Minister für Arbeit, 
Gesundheit und Soziales 

des Landes Nordrhein-Westfalen 

Dr. Axel Horstmann 

- GV. NW. 1997 S. 402. 
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